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Planzeichenerklärung

 1. Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 1 Abs. 1 BauGB)

W

MI

Windkraft
SOWR

GE GEe

4. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und

privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf

W

5. Flächen für den überörtlichen Verkehr und die örtlichen Hauptverkehrszüge

Innerörtliche Hauptverkehrstraße

Überörtliche Hauptverkehrstraßen

Südostumgehungsstraße der Hansestadt Greifswald

Kutschenweg

Hauptwanderweg

Bahnanlagen

7. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung  und

Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen ( § 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

Flächen f. Ver- u. Entsorgungsanlagen + Ablagerung

Wasser / Löschwasser

Zweckbestimmung:

8. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

(§5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

                                       oberirdisch Elektrofreileitung

           unterirdisch Hauptleitung

G

W

           Hauptgasleitung

           Hauptwasserleitung

E

           Hauptelektroleitung

A

           Hauptabwasserleitung

 9. Grünflächen ( § 5 Abs. 2 Nr. 5  und  Abs. 4 BauGB)

           Spielplatz

          Allgem. Grünflächen/ Sonstiges Grünland

           Friedhof

           Dauerkleingärten

Parkanlage

Sportplatz

10. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung

des Wasserabflusses

(§5 Abs. 2 Nr.7 und Abs. 4 BauGB)

                Schutzgebiet f. Grund und Quellwassergewinnung

                Wasserflächen

TW II

                Trinkwasserschutzzone 1/ Brunnen

                Trinkwasserschutzzone 2

TW III                 Trinkwasserschutzzone 3

12. Flächen für die Landwirtschaft und Wald

(§5 Abs. 2 Nr.9 und Abs. 4 BauGB)

           Flächen für die Landwirtschaft

                Flächen für Wald

                Flächen für Dauergrünland

               Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und

               Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  ( § 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB)

13.Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft  ( § 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB)

               Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Natuschutzgebiet

               ( § 5 Abs. 4 BauGB)

               Begleitgrün, lineare Grünverbindung

               § 26/27 ( Feldgeh., Hecken, Alleen u.a.) LNatG M-V 

L

N                Naturschutzgebiet 

               Landschaftsschutzgebiet

B                geschützte Biotope (kleinflächig)

ND

LB                Geschützter Landschaftsbestandteil

               Naturdenkmal

               Flächennaturdenkmal

BD                Bodendenkmale

14. Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz

(§5 Abs. 4, + § 172 BauGB)

D                Einzelanlagen unter Denkmalschutz/ Kulturdenkmale

               ( § 5 Abs. 4 BauGB)

               ( § 5 Abs. 4 BauGB)

               Flächen f. Nutzungsbeschränkung i. S. d.BlmSchG

Altablagerungen Altstandorte Altlastenverdachtsfläche

15. Sonstige Planzeichen

               ( § 5 Abs. 2, 6.+ 4 BauGB)

               ( § 5 Abs.3, 3.+ 4 BauGB)

von Bebauung freizuhaltene Flächen, Bereich Bodendenkmale

               ( § 5 Abs.3, 3.+ 4 BauGB)

X

Nachrichtliche Übernahmen

Hauptradwegeverbindung

Hauptreitweg

Vorsorgegebiet Rostoffsicherung

ehemaliges Eignungsgebiet Windenergie

Kennzeichnungen

Stadt/ Gemeindegrenzen

Richtfunkverbindung

Umgehungsstraße Greifswald

Festpunkte d. amtl. geodätischen Grundlagennetze

Weitenhagen
Flächennutzungsplan 1:5.000

Klein Schönwalde
Flächennutzungsplan 1:5.000

WA

Klein Schönwalde

1. Ergänzung und 1. Änderung Flächennutzungsplan 1:5.000

Weitenhagen

  1. Ergänzung und 1. Änderung Flächennutzungsplan
1:5.000

 1. Ergänzung und 1. Änderung Flächennutzungsplan
Gemeinde  Weitenhagen

Teilflächennutzungsplan West
Nachrichtliche Darstellung

1

FND

1. Ergänzung und 1. Änderung Flächennutzungsplan
Gemeinde  Weitenhagen

Teilflächennutzungsplan West
Planzeichnung

Präambel

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 5 Baugesetzbuches (BauGB) hat die Gemeindevertretung Weitenhagen

die 1. Ergänzung und 1. Änderung Flächennutzungsplan Gemeinde Weitenhagen Teilflächenplan West,

bestehend aus Planzeichnung und den erklärenden textlichen Darstellungen, beschlossen.

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 03.02.2020. Die

ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am ....................durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des

Amtes Landhagen.

Weitenhagen, den Die Bürgermeisterin

Raumordnerische Stellungnahme

2. Die Planungsanzeige gemäß LPlG erfolgte am ........................

Weitenhagen, den Die Bürgermeisterin

Frühzeitige Bürgerbeteiligung

3. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist am ..................... durchgeführt

worden.

Weitenhagen, den Die Bürgermeisterin

Beteiligung Träger öffentlicher Belange

4. Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom ................... sowie

vom  ........................... zur Abgabe von Stellungnahmen aufgefordert worden.

Weitenhagen, den Die Bürgermeisterin

Öffentliche Auslegung

5.  Die Gemeindevertretung hat am den Entwurf 1. Ergänzung und 1. Änderung Flächennutzungsplan

Gemeinde Weitenhagen Teilflächenplan West mit der Begründung beschlossen und zur Auslegung

bestimmt.

Weitenhagen, den Die Bürgermeisterin

6.  Der Entwurf 1. Ergänzung und 1. Änderung Flächennutzungsplan Gemeinde Weitenhagen

Teilflächenplan West sowie die Begründung und umweltrelevante Stellungnahmen haben in der Zeit

vom .............. bis zum ............... während folgender Zeiten:

Dienstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

gem § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, das Anregungen während der Auslegungsfrist von

jedermann schriftlich oder zur Nachricht beigebracht werden können, ist im Mitteilungsblatt des

Amtes Landhagen am ....................... veröffentlicht worden.

Weitenhagen, den Die Bürgermeisterin

Abwägung

1.   Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen

der Träger öffentlicher Belange am ...................... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

        Weitenhagen, den Die Bürgermeisterin

Feststellungsbeschluss

8.   Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am ....................von der Gemeindevertretung

beschlossen. Die Begründung zur 1. Ergänzung und 1. Änderung Flächennutzungsplan Gemeinde

Weitenhagen Teilflächenplan West wurde mit Beschluss vom ....................... gebilligt.

Weitenhagen, den Die Bürgermeisterin

Genehmigung

9.   Die Genehmigung wurde durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald vom ............................ AZ.:

.............................................................................

..........................................................................................mit

.................................................................................. erteilt.

 Weitenhagen, den Die Bürgermeisterin

10. Die Nebenbestimmungen wurden durch den Beschluss der Gemeindevertretung vom

............................ erfüllt., die Hinweise sind beachtet. Das wurde durch den Landkreis

Vorpommern-Greifswald vom ................................ AZ.:

................................................................................. bestätigt.

Weitenhagen, den Die Bürgermeisterin

11. Die 1. Ergänzung und 1. Änderung Flächennutzungsplan Gemeinde Weitenhagen Teilflächenplan

West wird hiermit ausgefertigt.

Weitenhagen, den Die Bürgermeisterin

12. Die Erteilung der Genehmigung der 1. Ergänzung und 1. Änderung Flächennutzungsplan Gemeinde

Weitenhagen Teilflächenplan West sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der

Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist,

sind im "Mitteilungsblatt des Amtes Landhagen" am .....................  veröffentlicht worden. In der

Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

und von Mängeln der Abwägung sowie auf rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) hingewiesen worden.

Die 1. Ergänzung und 1. Änderung Flächennutzungsplan Gemeinde Weitenhagen Teilflächenplan

West ist am ................................ in Kraft getreten.

Weitenhagen, den Die Bürgermeisterin

Gemeinde Weitenhagen

Amt Landhagen

Entwurf

Teilflächennutzungsplan West

1. Ergänzung und 1. Änderung

Flächennutzungsplan

Gemeinde Weitenhagen

Planverfasser:

IPO Freiraum und Umwelt GmbH
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i. A. IPO Unternehmensgruppe GmbH
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Helmshagen I
Flächennutzungsplan 1:5.000

Helmshagen I

1. Ergänzung und 1. Änderung Flächennutzungsplan 1:5.000
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Helmshagen II
Flächennutzungsplan 1:5.000
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Grubenhagen
Flächennutzungsplan 1:5.000

6

X

Flächen, die von der Darstellung des Flächennutzungsplans ausgenommen wurden.

(§ 5 Abs. 1 Satz 2 BauGB)

Gemäß Planzeichenverordnung 1990) und der Baunutzungsverordnung  i. d. F. der Bekanntmachung

vom 23.01.1990

Wohnbauflächen
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